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Bericht des Central-Comite's
fiir 1870/1871.

1. Wie im vorigen hat sich auch in diesem Jahre das
Central-Comite bemiiht, die von den betreffenden Kommis-
sionen gewiinschten Kredite von der Bundesversamm-
lung zu erwirken; die geologische Kommission hat fir die
zu erstellenden Arbeiten die Summe von 13,000 Franken als
geniigend erachtet, wesshalb im Ganzen 49,000 Franken be-
willigt wurden. Bis anhin (bis 1870) waren die Kredite im
Anfang des Jahres entrichtet worden; die Bundesversamm-
lung liess nun aber die Verdnderung eintreten, ,dass von
den Kassieren derselben die einzelnen Rechnungen, von den
Prasidenten visirt, jeweilen vierteljahrlich an das Departe-
ment eingegeben und von demselben in gleicher Weise zur”
Zahlung an die eidgenossische Kasse auf Rechnung des be-
treffenden Kredites angewiesen werden, wie diess in der eidg.
Administration tiberhaupt Ordnung und Regel ist.“

2. Mit Schreiben vom 12. Januar dieses Jahres machte
das eidg. Departement des Innern dem Central-Comite die
Anzeige, dass ein eidg. Baubureau eingerichtet worden sei
und sprach dabei den Wunsch aus, dass das Central-Comite
seine Ansichten dariiber abgeben und Bericht erstatten mochte
iiber die bisherigen Leistungen und kiinftigen Verhéltnisse
der hydrometrischen Kommission. Weil der von der
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hydrometrischen Kommission gewiinschte ausfiithrliche Bericht
fiber deren Thitigkeit und Leistungen dem Central-Comite
niemals zugestellt wurde, sah sich dasselbe genothigt, an den
Chef des hydrometrischen Bureau zu gelangen, um ihn wenig-
stens um einen solchen Bericht zu ersuchen. Dieser wurde
dem eidg. Departement iibermacht, dabei die Ansicht aus-
gesprochen, dass mit Errichtung des eidg. Baubureau die
Zwecke, welche man bei der Niedersetzung der hydrometri-
schen Kommission gehabt habe, ndmlich Leitung und Kontro-
lirung der Arbeiten des hydrometrischen Bureau, vollstindig
erreicht werde, die hydrometrische Kommission also iiber-
fliissig geworden sei und es bloss einer Erklirung von Seite
des eidg. Departements bediirfe, dass dasselbe der Dienste
der Kommission nicht mehr bendthigt sei; iber die weitere
Einrichtung und Organisation der Arbeiten stehe dem Central-
Comite durchaus nicht zu, eine Meinung zu &dussern; nur
erlaube sich dasselbe, den dringenden Wunsch auszusprechen,
dass die Arbeiten und Beobachtungen auf geeignete, mit der
bisherigen iibereinstimmenden Weise, und zwar moglichst
ohne Unterbruch, fortgesetzt werden. — In einem spéiteren
Schreiben zeigte das eidg. Departement an, dass es mit der
gedusserten Ansicht des Central-Comite’s vollkommen ein-
verstanden sei und demselben und der Gesellschaft, sowie
der hydrometrischen Kommission, den Dank ausspreche. Da-
mit glaubt nun das Central-Comite, sei diec Angelegenhéit
erledigt, und die hydrometrische Kommission ebenfalls, unter
Verdankung ihrer vielfachen Bemiihungen und Leistungen,
als aufgelost zu betrachten. Die Stellung des hydrometri-
schen Bureau zu ordnen, bleibt selbstverstindlich dem eidg.
Departement des Innern anheimgestellt.

3. Die unter 2) des vorjihrigen Berichtes gewiinschte
Antwort beziiglich der erratischen Blocke bei Collombey
ist von Herrn Dr. Beck in einem Briefe, dd. Florenz den
17. August 1870, an das Central-Comite gelangt, mit der An-
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zeige, dass derselbe die ganze Angelegenheit seinem Freunde,
Herrn de Lavallaz, juge de Collombay-Muraz, zur sofortigen
Erledigung iibergeben habe, welche ohne allen Zweifel zur
vollkommenen Befriedigung der schweizer. naturforschenden
Gesellschaft erfolgen werde. Von genanntem Herrn ist aber
keine Antwort eingegangen und derselbe desshalb durch
Schreiben vom 3. Juli 1871 gemahnt worden, damit das seit
der Jahresversammlung in Solothurn 1869 schwebende Ge-
schift, dessen Fortfilhrung damals dem Central-Comite auf-
getragen wurde, zum endlichen Schlusse gebracht und in
Frauenfeld vorgelegt werden konne.

4. Die simmtlichen Kommissionen: die Denkschriften-
kommission, die von der Bundesversammlung mit Beitrigen
bedachten — die hydrometrische Kommission somit zum
letzten Male — die Kommission fiir Tuberkulosen, sowie das
Bibliothekariat, wurden um Eingabe ihrer Berichte und all-
falliger Kreditbegehren an das Central-Comite ersucht.

5. In der Versammlung zu Solothurn wurden von der
Gesellschaft auf den Wunsch des schweizerischen Alpenklubs
drei Mitglieder zu einer von beiden Vereinen fiir Einleitung
von Gletscheruntersuchungen niederzusetzenden
Kommission gewihlt und von dieser Wahl dem schweizer.
Alpenklub Kenntniss gegeben, zugleich aber erklirt, dass die
schweizerische naturforschende Gesellschaft nicht in der Lage
sei, diesem Gegenstande weitere Krifte widmen zu konnen.
Da nun seitdem weder vom schweizerischen Alpenklub noch
von der genannten Kommission irgend welcher Bericht, ob
und was allenfalls in dieser Angelegenheit geschehen sei, an
das Central-Comite erfolgt ist, so betrachtet dasselbe von
unserer Seite diese als erledigt und beantragt bloss, dass
hievon am Protokoll Notiz genommen werde.

6. Der Bibliothek ist der Kredit von 550 Fr. be-
willigt worden. Von dem Central-Comite wird auf dessen
Genehmigung angetragen.
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7. Schliesslich wurden die Rechnungen des Biblio-
thekars — nach vorausgegangener Bestitigung der natur-
forschenden Gesellschaft in Bern — fiir 1870, sowie die-
jenigen des Quéstors fiir 1870/71, gepriift, und werden zur
Gutheissung der Gesellschaft vorgelegt.

Zirich, im Juli 1871.

Im Namen des Central-Comite’s:

Siegfried,
z. Z. Quistor der Gesellschaft,




	Bericht des Central-Comite's für 1870/1871

